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Auf Basis der Finanzbuchhaltung erstellt Ihr Steuerberater in 
der Regel monatlich eine BWA. Hier für erfasst sie bzw. er die 
im betrachteten Zeitraum zugeflossenen Pra xiseinnahmen und 
abgeflossenen Praxisausgaben und ermittelt somit den Gewinn 
für die Periode. Neben der monat lichen Betrachtung werden die 
Zahlen Ihrer Praxis auch kumuliert für  das laufende Geschäfts- 
jahr dargestellt. Außerdem können Einnahmen, Ausgaben und 
der Gewinn der aktuellen Periode mit denen der Vorjahreszeit-
räume verglichen werden.

Einnahmen und Ausgaben in der BWA

In der Regel wird für Zahnarztpraxen eine sogenannte Einnah-
men-Überschuss-Rechnung erstellt. Hierbei werden nur die tat-
sächlich zugeflossenen Einnahmen, unabhängig vom Zeitpunkt 
der Leistungserbringung, erfasst. Idealerweise werden die Ein-
nahmen der KZV, aus Privatliquidation und Zuzahlungen, des 
gegebenenfalls vorhandenen Eigenlabors sowie sonstige Ein-
nahmen (Gutachten, ästhetische Leistungen, Prophylaxeshop  
et cetera) separat ausgewiesen. Die Erfassung der Einnahmen 
nach dem Zuflussprinzip kann insbesondere bei den KZV-Ein-

nahmen zu erheblichen Differenzen zu den tatsächlich erbrach-
ten Leistungen führen, da die KZVen nur monatliche Abschläge 
auszahlen und die endgültige Abrechnung erst drei bis vier 
 Monate nach Quartalsabschluss erfolgt. Daher kann es beson-
ders bei Übernahme/Gründung einer Praxis in der BWA zu ver-
zerrten Ergebnissen kommen.
In den Praxisausgaben sind alle im entsprechenden Zeitraum 
abgeflossenen Ausgaben zu erfassen. Dies sind beispielsweise 
Personalkosten, der Einkauf von Praxismaterial, Fremdlabor- 
und Raumkosten.
Abschreibungen bilden eine Ausnahme vom Zufluss- und Ab-
flussprinzip. Investitionen in Wirtschaftsgüter, deren Anschaf-
fungskosten über 800 Euro netto liegen und welche über meh-
rere Jahre genutzt werden, dürfen nicht im Zeitpunkt der An-
schaffung in voller Höhe als Ausgabe erfasst werden, sondern 
sind über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Wirt-
schaftsguts zu verteilen. Dies bedeutet, dass, obwohl die Liqui-
dität bereits abgeflossen ist, die Gewinnminderung und somit 
die steuerliche Auswirkung erst im Laufe der Nutzungsdauer 
eintritt. Die Nutzungsdauer ergibt sich aus von der Finanzver-
waltung veröffentlichten Tabellen.

PRAXISMANAGEMENT – FINANZREIHE: TEIL 1  /// Praxisinhaber erhalten regelmäßig be-
triebswirtschaftliche Auswertungen (kurz BWAs) von ihrem Steuerberater. Diese Auswer-
tungen enthalten zahlreiche Informationen, welche ihnen helfen  können, ihre Praxis zu 
steuern. Der nachfolgende Beitrag soll dabei unterstützen, die in  der BWA enthaltenen 
Informationen zu nutzen. Gleichzeitig wird aufgezeigt, wo die Grenzen der Aussagekraft 
einer BWA liegen.

Die betriebswirtschaftliche Auswertung:
Lesen und Verstehen
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 Ein Beitrag von Marcel Nehlsen und Michael Stolz
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 Mit Applikatorspitze für präzises Auftragen

 Auch geeignet für die unterstützende Behandlung 
nach parodontalchirurgischen Eingriffen

 Beseitigt Entzündungen verursachende 
Bakterien in nur 60 Sekunden

 Enthält keinen Alkohol

ZUR VORÜBERGEHENDEN KEIMZAHL-
REDUKTION IM GESAMTEN MUNDRAUM

ZUR GEZIELTEN BEHANDLUNG EINZELNER 
ENTZÜNDETER STELLEN AM ZAHNFLEISCH

ArzneimittelArzneimittel

 Chlorhexamed FORTE alkoholfrei 0,2% Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle. Wirkstoff: Chlorhexidinbis(D-gluconat). Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten 0,2 g Chlorhexidinbis(D-gluconat). Sonstige Bestandteile: 
Pfefferminzaroma; Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.); Glycerol; Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend) (Ph. Eur.); gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Antiseptische Lösung zur vorübergehenden Keimzahlverminderung im 
Mundraum, zur Unterstützung der Heilungsphase nach parodontalchirurgischen Eingriffen durch Hemmung der Plaque-Bildung, zur vorübergehenden unterstützenden Behandlung bei bakteriell bedingten Zahnfl eischentzündungen (Gingivitis) 
und bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit. Gegenanzeigen: Überemp� ndlichkeit gegenüber Chlorhexidinbis(D-gluconat), Pfefferminzaroma (enthält Benzylalkohol, Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Limonene und Linalool) oder einen 
der sonstigen Bestandteile. Darf nicht angewendet werden: auf schlecht durchblutetem Gewebe, bei Wunden und Geschwüren (Ulzerationen), oberfl ächlichen, nicht-blutenden Abschilferungen der Mundschleimhaut (erosiv-desquamativen 
Veränderungen), von Personen, die das Schlucken nicht richtig kontrollieren können (u. a. Kinder. < 6 J). Kontraindiziert bei Kindern unter 6 Jahren. Nebenwirkungen: Sehr häu� g: belegte Zunge. Häu� g: reversible Verfärbungen des 
Zahnhartgewebes, reversible Verfärbungen von Restaurationen (u.a. Füllungen) u. der Zungenpapillen, trockener Mund, kribbelndes oder brennendes Gefühl auf Zunge zu Beginn der Behandlung, reversibles Taubheitsgefühl der Zunge. Selten: 
Überemp� ndlichkeitsreaktionen (u.a. Urtikaria, Erythem, Pruritus). Sehr selten: anaphylaktischer Schock, reversible desquamative Veränderung der Mukosa, Reizungen der Mundschleimhaut. Nicht bekannt: reversible Parotisschwellung, 
reversible Beeinträchtigung des Geschmacksemp� ndens, Warnhinweis: Enthält Pfefferminzaroma u. Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.). Das Pfefferminzaroma enthält Benzylalkohol, Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Limonene und 
Linalool. Apothekenpfl ichtig. Stand: 02/2021. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstraße 4, 80339 München.

Marken sind Eigentum der GSK Unternehmensgruppe oder an diese lizenziert. ©2021 GSK oder Lizenzgeber.

 Chlorhexamed Mundgel 10 mg/g Gel. Wirkstoff: Chlorhexidinbis(D-gluconat). Zusammensetzung: 1 g Gel enthält 10 mg Chlorhexidinbis(D-gluconat). Sonstige Bestandteile: 2-Propanol (Ph. Eur.), Hyprolose, Natriumacetat, Macrogolgly-
cerolhydroxystearat (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser, Levomenthol, Pfefferminzöl. Anwendungsgebiete: Vorübergehende unterstützende Behandlung bei bakteriell bedingten Entzündungen des Zahnfl eisches (Gingivitis) und der Mundschleim-
haut sowie nach parodontalchirurgischen Eingriffen. Gegenanzeigen: Überemp� ndlichkeit gegen den Wirkstoff, Levomenthol, Pfefferminzöl oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. Nicht anwenden: auf schlecht durchblutetem 
Gewebe, bei Wunden und Geschwüren (Ulzerationen); bei oberfl ächlichen, nicht-blutenden Abschilferungen der Mundschleimhaut (erosiv-desquamativen Veränderungen); bei Personen, die das Schlucken nicht kontrollieren können (u.A. Kinder 
unter 6 Jahren). Kontraindiziert bei Kindern unter 6 Jahren. Nebenwirkungen: Sehr häu� g: belegte Zunge. Häu� g: reversible Beeinträchtigung des Geschmacksemp� ndens, reversibles Taubheitsgefühl der Zunge, reversible Verfärbungen des 
Zahnhartgewebes, reversible Verfärbungen von Restaurationen (u.a. Füllungen) und Zungenpapillen, trockener Mund, kribbelndes oder brennendes Gefühl auf der Zunge zu Beginn der Behandlung. Selten: Überemp� ndlichkeitsreaktionen 
(u.a. Urtikaria, Erythem, Pruritus); reversible desquamative Veränderungen und Reizungen/Schwellungen der Mukosa, reversible Parotisschwellung. Sehr selten: anaphylaktischer Schock. Nicht bekannt: Reizungen/Irritationen des Mundraumes. 
Warnhinweis: Enthält Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph.Eur.), Levomenthol und Pfefferminzöl. Apothekenpfl ichtig. Stand: 10/2020. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstraße 4, 80339 München.



W I R T S C H A F T

Die Tilgung von Darlehen ist, obwohl diese einen Liquidi täts-
abfluss darstellen, keine Praxisausgabe. Genauso sind Steuer-
zahlungen und Ausgaben, die Ihren Privatbereich betreffen, 
nicht in den Praxisausgaben der BWA enthalten. Trotzdem kön-
nen Sie diese Informationen Ihrer BWA entnehmen. Diese Zah-
lungsflüsse sind als Zusatzinformationen zur BWA im Bereich 
der Liquiditätsentwicklung dargestellt. Behalten Sie mit -hilfe 
Ihres Beraters den Überblick über Ihren Geldfluss.

Was können Sie aus der BWA lesen?

Die BWA bietet Ihnen durch den Vergleich mit den Vorjahres-
perioden die Möglichkeit, die Entwicklung Ihrer Praxis zu beob-
achten. So können Sie beispielsweise nachvollziehen, ob sich 
Maßnahmen zur Steigerung des Privatanteils langfristig in der 
Zusammensetzung Ihrer Praxiseinnahmen niederschlagen.
Die Zusammensetzung der Ausgaben Ihrer Praxis wird in der 
BWA detailliert dargestellt. Die Analyse Ihrer Kostenstruktur 
kann Ihnen helfen, eventuelle Schwachstellen der Praxis zu 
identifizieren. Hierbei ist ein Vergleich mit Branchenwerten hilf-
reich. Spezialisierte Steuerberater stellen ihren Mandanten ent-
sprechende Vergleichswerte zur Verfügung und helfen, diese zu 
interpretieren.
Die BWA dient auch dazu, die Entwicklung Ihrer Praxisaus -
gaben im Auge zu behalten. Durch den Jahresvergleich, also 
der Aufstellung aller vergangenen Monate nebeneinander, fallen 
Kostensteigerungen in einzelnen Bereichen sofort auf und ge-
gebenenfalls können Maßnahmen zur Gegensteuerung zeitnah 
ergriffen werden.

Gerade bei Praxisübernahmen, Neugründungen oder außer-
ordentlichen Investitionen (z. B. Praxisumzug) empfiehlt sich die 
Erstellung eines Finanz-Businessplans. Bestandteil dieser Pla-
nung ist auch immer eine Ertrags- und Liquiditätsvorschau. Die 
BWA sollte in solchen Fällen immer mit den Planzahlen abge -
g lichen werden, um bei Abweichungen schnell reagieren zu 
können. 

Grenzen der BWA

In der BWA werden lediglich tatsächliche Zahlungsflüsse erfasst. 
Es sind daher keine Aussagen über offene Forderungen, also 
noch zu erwartende Zahlungszuflüsse, enthalten. Gleiches gilt 
für Verbindlichkeiten, d. h. ausstehende Zahlungen. Für eine 
 detaillierte Liquiditätsplanung sind die Informationen der BWA 
nicht ausreichend und müssen dahingehend um weitere Infor-
mationen, wie z. B. aus der Praxissoftware, ergänzt werden.
Die BWA ist immer eine Vergangenheitsbetrachtung. Daher 
sollte eine Erstellung zeitnah nach Abschluss der Periode erfol-
gen, um geeignete Maßnahmen rechtzeitig ergreifen zu kön -
nen. Umsatzsteigerungen, aber auch plötzliche Einbrüche bei 
den Praxiseinnahmen, z. B. durch Ausfall eines Behandlers oder 
die Coronapandemie, zeigen sich nicht sofort in den Zahlen der 
BWA, sondern erst mit einiger zeitlicher Verzögerung.
Insbesondere für größere Gemeinschaftspraxen sind zusätz-
liche Auswertungen, wie z. B. eine Kapitalkontenentwicklung 
oder Profit-Center-Rechnungen, notwendig. Auch für diese Aus-
wertungen ist die Finanzbuchhaltung des Steuerberaters stets 
die Grundlage.

Herr Nehlsen, können Sie bitte Ihre Tätigkeits- und Arbeitsbereiche kurz vorstellen?

Mein Tätigkeitsbereich umfasst die steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Beratung von Zahnmedizinern. An gefangen bei Medizin-
studierenden, rein in die Niederlassung, laufend im Berufsleben und am Ende auch bei der erfolgreichen Praxisveräußerung.

Inwieweit beraten Sie Zahnmediziner bei ihrer Arbeit und worin liegen Ihre Beratungsakzente?

Die Grundlage unserer Beratungsansätze bildet eine Finanzbuchhaltung, die auf die Bedürfnisse der Zahnmediziner angepasst ist. Unsere 
 Zahlen werden verständlich und messbar aufbereitet, sodass wir in regelmäßigen Strategiegesprächen auf die betriebswirtschaftlichen Be-
dürfnisse oder die gewünschten Entwicklungsbereiche eingehen können. Wir arbeiten mit einem breiten Netzwerk an Spezialisten für den 
zahnärztlichen Bereich zusammen.

Was treibt Sie in Ihrer täglichen Arbeit an?

Aufgrund unserer tiefen Spezialisierung können wir Zahnmediziner dabei unterstützen, erfolgreicher zu werden. Die Entwicklung und der 
Erfolg unserer Mandanten ist gleichzeitig mein Antrieb bei der täglichen Arbeit.

„Wir arbeiten mit einem breiten Netzwerk 
an Spezialisten für den zahnärztlichen Bereich 
zusammen“
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Salviathymol® N Madaus

Rundumschutz 
für den Mund

mit 7 ätherischen Ölen

entzündungs-
hemmend

	keim-
reduzierend*

	schmerz-
lindernd

Bewahrt das natürliche
Gleichgewicht der Mundflora

Angenehm aromatisch und 
erfrischend im Geschmack

Erhält das natürliche Weiß der Zähne

Exklusiv in 
der Apotheke
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schützt    stärkt    pflegt

* keimreduzierende Wirkung der Öle und Ölbestandteile belegt durch: 1. Fachinformation Salviathymol®

N Madaus, Stand: Okt. 2020; 2. Das Deutsche Zahnärzteblatt 1970, No. 3, Vol. 24 pp3-15  

Salviathymol® N Madaus - Flüssigkeit Wirkst.: 1 g Flüssigk. enth.: Salbeiöl 2 mg, Eucalyptusöl 2 mg, 
Pfefferminzöl 23 mg, Zimtöl 2 mg, Nelkenöl 5 mg, Fenchelöl 10 mg, Sternanisöl 5 mg, Levomenthol 
20 mg, Thymol 1 mg. Sonst. Bestandt. m. bek. Wirkung: Dieses AM enth. 243 mg Alkohol (Etha-
nol, entspr. 31 Vol.-%.) sowie 537 mg Propylenglycol pro 20 Tropfen. Sonst. Bestandt.: Natrium-
dodecylsulfat, Polysorbat 80, Saccharin-Natrium, Chlorophyll-Kupfer-Komplex (E 141), gereinigtes 
Wasser. Anw.: Pflanzliches Arzneimittel, traditionell angewendet als mild wirkendes AM bei leichten 
Entzündungen d. Zahnfleisches u. d. Mundschleimhaut. Sollten bei Entzündungen d. Zahnfleisches 
u. d. Mundschleimhaut d. Beschwerden länger als 1 Woche andauern, ist ein Arzt aufzusuchen. 
Gegenanz.: Überempfindlichk. ggü. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.; bekannte Allergie gegen 
Anethol, Anis, Zimt od. Perubalsam, Fenchel u. and. Doldengewächse (z.B. Sellerie) od. e. d sonst. 
Bestandt.; Säuglinge, Kinder < 12 J. u. Schwangere; Stillzeit. Nebenw.: Wie bei allen ätherischen 
Ölen können nach d. Anw. Reizerscheinungen an Haut u. Schleimhäuten verstärkt auftreten, Husten-
reiz u. Bronchospasmen können ausgelöst od. verstärkt werden. Auftreten v. Überempfindlichk.-re-
akt. d. Haut, d. Atemw. od. im Magen-Darm-Kanal ist möglich. Aufgr. d. Gehaltes an Propylenglycol 
können bei d. Anw. Schleimhautirritationen auftreten. Warnhinw.: Enthält 31 Vol.-% Alkohol. Enthält 
Propylenglycol. Weitere Informationen in der Fachinformation. Stand: Oktober 2020. Apothe-
kenpflichtig. MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Benzstraße 1, 61352 Bad Homburg

Grüne Gesundheit
SalviathymolSalviathymol® N - ein Produkt von 
gruenegesundheit.de
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Fachberater für das Gesundheitswesen (DStV e.V.)
Kompetenz-Zentrum Heilberufe
www.laufmich.de

Michael Stolz
Steuerberater und Partner der Fuchs & Stolz 
Steuerberatungsgesellschaft Part mbB

Fazit

Die BWA ist ein hilfreiches Instrument, um Ihre Praxis 
zu steuern und auf Veränderungen rechtzeitig zu  re -
agieren. Trotzdem ist die Aussagekraft begrenzt, wes-
halb es notwendig ist, andere Kennzahlen im Auge zu 
behalten. Auf welche Kennzahlen Sie außerhalb der 
BWA achten sollten, erläutern wir Ihnen in der nächs-
ten Ausgabe der ZWP.

Die BWA zeigt Ihnen die zugeflos-

senen Einnahmen bzw. abgeflossenen 

Ausgaben und somit den Gewinn der 

zu betrachtenden Periode. Sie ist ein 

hilfreiches Instrument, um die Kosten-

struktur Ihrer Praxis regelmäßig im 

Auge zu behalten und auf Veränderun-

gen zu reagieren. Allerdings hat die 

Aussagekraft einer BWA Grenzen. 

Stimmen Sie mit Ihrem Steuerberater 

ab, welche Auswertungen Sie zusätz-

lich benötigen, um wirkungsvoll Ihre 

Praxis zu steuern.


